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RS OGH 1964/4/2 2Ob74/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1964

Norm

ABGB §1320 B1

Rechtssatz

Der Tierhalter hat seiner P icht zur Verwahrung und Beaufsichtigung seines gutmütigen Hundes dadurch

entsprochen, daß er das Tier für eine bestimmte Gelegenheit zur Verwahrung und Beaufsichtigung einer anderen

Person anvertraut hat, gegen deren Eignung Bedenken nach § 1315 ABGB nicht bestehen.

Entscheidungstexte

2 Ob 74/64
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